
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

der Abgeordneten Mag. Martina Künsberg Sarre, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Bildung für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 147. Sitzung des Nationalrats über 
Bericht des Unterrichtsausschusses über die Regierungsvorlage (1362 d.B.): 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz zur Finanzierung der Digitalisierung 
des Schulunterrichts geändert wird (1366 d.B.)-TOP 11 

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erschüttert seit rund einem Monat die 
Weltöffentlichkeit. Während in der Ukraine Menschenleben, Infrastruktur und zivile 
Einrichtungen nachhaltig zerstört werden, sind bereits mehrere Millionen Menschen 
aus ihrer Heimat geflüchtet und haben in den europäischen Nachbarstaaten Schutz 
gesucht. Diese wiederum stehen geeint und solidarisch hinter der Ukraine und 
nehmen Geflüchtete auf bzw. unterstützen sie bei der Weiterreise. Laut 
Migrationsforscher Gerald Knaus ist das jedoch erst der Anfang, denn Putins Art der 
Kriegsführung ziele genau auf solche Fluchtbewegungen ab, um Europa zu 
destabilisieren. 1 Bedenkt man, dass innerhalb der wenigen Wochen seit 
Kriegsausbruch bereits mehr als doppelt so viele Menschen in die EU geflüchtet 
seien, als im gesamten Jahr 2015, werden die Dimensionen dieser wahrscheinlich 
größten Fluchtbewegung seit dem 2. Weltkrieg deutlich - allein in Österreich werden 
in den nächsten Wochen bis zu 200.000 Geflüchtete erwartet. 

Wie viele Schulkinder unter den Geflüchteten sind, lässt sich zwar zurzeit noch nicht 
abschätzen, in Wien alleine besuchen laut Medienberichten jedoch bereits Mitte 
März rund 800 Schüler_innen aus der Ukraine Wiener Schulen.2 Der unkomplizierte 
und rasche Zugang zum Bildungssystem für geflüchtete Kinder und Jugendliche aus 
der Ukraine ist durch eine EU-Richtlinie gesichert. Darüber hinaus gilt es jedoch auf 
nationaler Ebene weitere Schritte zu setzen, um den betroffenen Kindern und 
Jugendlichen den Einstieg in den neuen Schulalltag möglichst reibungslos zu 
gestalten. Ein wesentlicher Schritt ist die Einstellung ukrainischsprachiger 
Pädagog_innen. Wien hat hier z.B. bereits mit rund 40 Personen Kontakt 
aufgenommen und auch die anderen Bundesländer müssen hier rasch die 
notwendigen Schritte setzten . Auch flexible Lösungen wie z.B. der bedarfsorientierte 
Ausbau der ukrainischen Samstagsschulen oder die Ausweitung des 
Förderstundenkontingentes auf ukrainische Kinder und Jugendliche sind in einer 
solchen Notlage anzudenken. Im Sinne der sozialen Integration sollten die Kinder 
und Jugendlichen möglichst rasch in Regelklassen mit deutschsprachigen 
Schüler_innen integriert werden . Eine weitere Möglichkeit bietet der durch 
ukrainische Schulen bereitgestellte Online-Unterricht, der sofern vorhanden, durch 
das BMBWF unterstützt und ermöglicht werden kann. Gleichzeitig gilt es, das durch 
die Corona-Pandemie bereits belastete Lehrpersonal bei diesen Vorhaben 
entsprechend zu unterstützen und ausreichend psychologische Betreuung für die 
geflüchteten Kinder und Jugendlichen bereitzustellen. Viele Kinder und Jugendliche 
werden hoffentlich bald wieder in ihre Heimat und zu ihren Familien zurückkehren 
können. Doch auch für sie und v.a. für diejenigen, die dauerhaft in Österreich bleiben 
werden, ist eine unmittelbare Integration in das österreichische Bildungssystem und 
ein strukturierter Tagesablauf von Beginn an von großer Bedeutung für ihren 
zukünftigen Lebensweg. 
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1 https://kurier.at/politik/ausland/krieg-in-der-ukraine-experte-mahnt-bessere­
vorbereitung-auf-fluechtlinge-ein/401937676 
2 https://www.derstandard.at/story/2000134170275/ukrainische-schuelerzuflucht-auf­
der-wiener-schulbank 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 
Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung, werden aufgefordert, umgehend und in enger Zusammenarbeit mit 
den Bundesländern ein gesamtstaatliches Vorgehen im Bildungsbereich für 
geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche zu erarbeiten und vorzulegen, das 
den Schulstandorten ermöglicht, flexibel auf die aktuelle Notlage reagieren zu 
können: 

• die bundesweite Einstellung ukrainischsprachiger Pädagog_innen bei 
gleichzeitiger Unterstützung des gesamten Lehrpersonals, 

• die Ausweitung des Förderstundenkontingentes auf aus der Ukraine 
geflüchtete Kinder und Jugendliche, 

• die Unterstützung und Ausweitung ukrainischer Samstagsschulen und von 
ukrainischem Online-Unterricht durch das BMBWF, sofern vorhanden, 

• die Übernahme des Mehraufwandes durch den Bund, 

• die rasche Aufnahme in den Regelunterricht, um die soziale Integration von 
Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine zu beschleunigen. " 

/~Y-
~ Ld'ifcz J 

797/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2022-03-24T13:42:30+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




